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Zeugniseintrag bei Disziplinarmassnahmen und bei IS- und IF-Verhalten 
 
 
Vorübergehender Ausschluss aus der Schule 

Mit der schriftlichen Verfügung der Schulleitung bzw. des Schulrats werden die Erziehungsberechtig-
ten in einem solchen Fall informiert. Im Zeugnis sind nur folgende Einträge vorgesehen: 
 
Absenzen 

Die Absenzen werden im Zeugnis als entschuldigt eingetragen. 
Ein zusätzlicher Eintrag zur Begründung dieser längeren Absenz erfolgt nicht. (Ausnahme, wenn die 
Eltern es wünschen, was im Gegensatz zu einer längeren Abwesenheit wegen Krankheit - wohl eher 
nicht der Fall sein dürfte!) 
 
Verhaltensbeurteilung  

Die Verhaltensbeurteilung erfolgt grundsätzlich gemäss den Vorgaben im Promotionsreglement. 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden in solchen Fällen einzelne Lernziele bei der Verhaltensbeur-
teilung  (wie "sich an Regeln halten" oder "Rücksicht nehmen") nicht erreicht und somit im Zeugnis 
mit "Lernziel nicht erreicht" beurteilt.  

Eine weitere „Disziplinarnote“ oder ein spezieller Vermerk unter „Administrative Bemerkungen“ ist 
nicht erlaubt.  
 
 
Ausschluss aus der Schule 

Bei einem vorzeitigen freiwilligen oder unfreiwilligen Austritt aus der Volksschule erfolgt unter  
„Administrative Bemerkungen“ folgender Eintrag: Schulaustritt am .......... (Datum) 
Es sind keine weiteren Begründungen aufzuführen! 
 
 
Spezialfall IS- oder IF-Verhalten  

Ein Eintrag unter „Administrative Bemerkungen“ darf bei IF-Verhalten nur gemacht werden, falls mit 
Bewilligung der Schulaufsicht anstelle der regulären Verhaltensbeurteilung ein schriftlicher Bericht 
abgegeben wird. Bei IS-Verhalten wird grundsätzlich immer ein schriftlicher Bericht erstellt.  
In diesen Fällen erfolgt der folgende Eintrag:  

- bei IS: Schriftlicher Bericht (Integrierte Sonderschulung Verhalten) 

- bei IF: Schriftlicher Bericht (Angepasste Lernziele im Bereich Verhalten) 

Siehe dazu auch spezielles Merkblatt: „Zeugnis bei IF und IS“ (Hinweise zu Sonderfällen) 
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